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RS OGH 1959/8/19 3Ob339/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.08.1959

Norm

EO §44 Abs2 Z3 A1

Rechtssatz

Unter "Befriedigung" im Sinne der Exekutionsordnung kann nur eine solche verstanden werden, die in dem

betre8enden Zwangsvollstreckungsverfahren selbst erfolgt. Auf die Frage, inwieweit der betreibende Gläubiger sonst

seine Forderung hereinbringen könnte, ist nicht Bedacht zu nehmen.
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